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EntwurfdesFamilienrechts-Änderungsgesetzes2008- Stellungnahme

Bezugnehmendaufdie am13.Mai2008erfolgteVersendungdesEntwurfsdesFamilienrechts-
Änderungsgesetzes2008gibtdas Institutfür EheundFamilie(IEF)folgendeStellungnahmeab:

DerersteSatzteildes im Entwurfvorgesehenenneuen§ 90Abs.3 ABGBwirdbegrüßt.Nichtzuge-
stimmtwirddemzweitenSatzteil"undihnzuvertreten,wennes die Umständeerfordern".Auchinder
am2. Mai2007durchdasBMJunddasBMGFJeingerichtetenArbeitsgruppe"Patchworkfamilien"hat
sichdie überwiegendeMehrheitderExpertengegeneineNormierungdesVertretungsrechtsausge-
sprochen,weswegendie Gründefür dieAblehnungnichtnocheinmalangeführtwerden.

Eswirdfestgehalten,dasssichdiefolgendeStellungnahmevorwiegendaufdenEntwurfdesBundes-
gesetzes,ArtikelXV,ÄnderungdesFamilienberatungsförderungsgesetzes,bezieht.

Grundsätzlichwirddie IntensivierungderScheidungsfolgenberatungbegrüßt.

Angemerktwird,.dasS-aUcb-e1ne.Bechtsinfoonationvouier.Ehescbli.eßungintensiviertwerdensoll.

Eswirddie EinrichtungeinerinterdisziplinäreArbeitsgruppevorgeschlagen,welchedie erforderlichen
RahmenbedingungenunddieAusdifferenzierungderBeratungvoreinereinvernehmlichenScheidung
sowiederenflächendeckenderImplementierungvorbereitenundplanensoll.

IndieserArbeitsgruppesollenvorallemfolgendeThemenbehandeltwerden:

1. Istessinnvoll,nurein ModelleinerverpflichtendenBeratungvoreinereinvernehmlichenSchei-
dungvorzusehen?Ebensodie VerpflichtungzurBeratung.
DieErfahrungzeigt,dassdieAusgangssituationvonKlienUinnenbei Scheidungensehrunter-
schiedlichistunddaherauchspezifischeInformationennotwendigsind.

2. DievorgeschlageneverpflichtendeBeratungvoreinereinvernehmlichenScheidungmuss,
wennsieeingeführtwird,klarim bereitsbestehenden"psycho-sozial-rechtlichen"Beratungs-
systempositioniertwerden,umfür dieRatsuchendeneineTransparenzundeindeutigeIdentifi-
zierungund"Verortung"diesesAngebotszuermöglichen.Diebereitsbestehenden,guteinge-
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führtenundniederschwelligenBeratungsangebotedürfendurcheineneueBeratungsformnicht
in Fragegestelltwerden.

3. Scheidungsfolgenberatungsollals "Erstberatung"geführtwerden.
Diese"Erstberatung"- möglicherweiseanhandeinesLeitfadensodereiner"Checkliste"kann
wegenderkurzenzurVerfügungstehendenBeratungszeitundderwahrscheinlichhinsichtlich
Vollständigkeitusw.nichtüberprüfbarerUnterlagender KlienUinnennichtderselbenHaftungun-
terliegenwieeineScheidungsberatungdurcheinenRechtsanwaltoderNotar.
DieFrageder Haftungistweiterzu diskutierenbzw.zu klären.

4. UmfangundnotwendigeInhalteder Scheidungsfolgenberatungsindnochzu definieren,ebenso
dieständige,verpflichtendeFortbildungderberatendenPersonen.

5. DieberatendePersondarfKlienUinnennacheinerderartigenBeratungnichtalsAnwalt,Notar
oderMediatorvertretenbzw."übernehmen".

6. Esscheintsinnvoll,die ScheidungsfolgenberatungvoreinementsprechendenAntragbeiGe-
richtanzusiedeln.

7. Eineabgeschlossene,gemäßFLAG§39cgeförderteMediationsollder Scheidungsfolgenbera-
tunggleichgehaltenwerdenkönnen,da Mediand(inn)enzueinemGroßteilwährenddesMedia-
tionsprozesseszusätzlichparteiischeRechtsberatungeinholen.

8. DieErfahrungzeigt,dassPflegschaftsangelegenheiteneinzentralesThemafür Familiendar-
stellen.

Obsorge,Besuchsrecht,UmfangvonKontaktenu. dgl.sind- je nachAlterdesKindes- unter-
schiedlichzu betrachten.Modellhaftangeführtseihierein entsprechendesModelldesBG
Wien-FloridsdorfinZusammenarbeitmitderJugendwohlfahrtsbehörde.
DieScheidungsfolgenbei Kindernwerdennochimmerzuwenigbeachtet.
DeswegensolldiesemAnliegendurchentsprechendeAngebote(z. B. einverpflichtendes,auch
imgetrenntenSettingmöglichesElterngespräch)verstärktRechnunggetragenwerden.

9. Zusätzlichzur rechtlichenInformationsolleinepsychosozialeBeratung,besonderswennKin-
derundJugendlichevonderScheidungihrerElternbetroffensind,angebotenwerden.
DieErfahrungenderCo-FamilienberatungbeiGerichtsowiedie derCo-Mediationkönnenhier
Vorbildwirkunghaben.

10. EinesozialeStaffelungder KostenderScheidungsfolgenberatung,analogzu derStaffelungder
gern.FLAG§39cgefördertenMediation,ist zu überlegen.

11. FürPersonenmit MigrationshintergrundsollbeiBedarfeineÜbersetzungsmöglichkeit(Dol-
metsch)vorgesehenwerden.

Prof.GjiflterDanhel
DirekiirdesInstitutsfürEheundFamilie(IEF)

ElisabethWieser-Hörmann

LeitungBeratungsdienstIEF
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